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§ 1 Entstehung und Entwicklung des Lastschriftverfahrens 

I. Anfänge und Weiterentwicklung 

1. Entstehung der Lastschrift und ihre Entwicklung bis 1914 

"Die Lastschrift ist ein Einzugspapier, mit dem der Zahlungsemp-
fänger durch Vermittlung seines Kreditinstitutes aus dem Guthaben 
des Zahlungspflichtigen bei demselben oder einem anderen Kredit-
institut den aus der Lastschrift ersichtlichen Betrag erhebtl." 

Nimmt man das Essentiale dieser modernen Definition, daß nämlich 
ein Giralgeldtransfer unter Belastung des Schuldners von dessen Gläu-
biger veranlaßt wird, so erhellt sich von selbst, daß diese Art des Zah-
lungsverkehrs nicht neu ist, ja noch nicht einmal eine Erfindung der 
jüngeren Vergangenheit darstellt. Denn im Prinzip um nichts anderes 
handelt es sich bei einem auf die Bank des Schuldners domizilierten 
Wechsel, den der Gläubiger seiner Bank zum Einzug gibt2• 

Für den Scheck, der obligatorisch auf den Bankier des Schuldners 
(Ausstellers) gezogen werden muß (Art. 3 ScheckG), trifft das in glei-
chem Maße zu3• Die vorhandene Ähnlichkeit verdichtet sich noch um 
einiges, wenn man den Wechsel oder den Scheck durch eine negative 
Orderklausel zu einem Rektapapier herunterstuft und ihm damit seine 
angeborene Verkehrs- und Andienungsfähigkeit nimmt. Eine nahezu 
vollkommene Funktionsgleichheit mit der Lastschrift tritt ein, wenn 
ein solcher Wechsel in Form der Tratte, d. h. ohne das Akzept des 
Schuldners, zum Einzug an die Hausbank übergeben wird. Maßgeblich 
hierauf ist die Grundidee der Lastschrift zurückzuführen, wobei die 
Einführung der Wechselsteuer eine verstärkte Hinwendung zu einem 
besonderen, vom Wechsel völlig gelösten Einzugspapier bewirkt haben 
dürfte4• 

1 So die Definierung durch das Lastschriftabkommen von 1964, Abschn. I. 
Zif.1; abgedruckt bei: Kessler, Der Lastschrift-Einzugsverkehr, S. 47 ff.; 
Reyher - Sperl, Der Lastschrift-Einzugsverkehr, S. 75 ff.; Engel, Rechtspro-
bleme um das Lastschriftverfahren, S. 69 ff.; Fallscheer-Schlegel, Das Last-
schriftverfahren, S. 66 ff.; Schütz, Formularbuch, S. 364 f.; Skrotzki, KTS 74, 
136, 140 ff. 

2 O. 8choele, ZuB 29, 77. 
a O. Schoele, ZuB 29, 81; ders. ZuB 33, 285; W. O. Schoele, Das Recht der 

überweisung, S. 49, 43 ff. 
, W. O. Schoele, S. 50; Grzimek, DB 61,1077; Bittroff, Bank-Betrieb 62,13 f. 

2 ZsdlOme 
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Andererseits sind - zum mindesten in der Entstehung - weit-
reichende Gemeinsamkeiten des Lastschriftverfahrens mit der einfachen 
überweisung feststellbar. Am auffälligsten tritt dies in Erscheinung 
bei der von W. O. Schade erörterten5, offenbar in den zwanziger und 
dreißiger Jahren gelegentlich verwendeten Zahlungsform: dort stellte 
der Schuldner einen einfachen, an seine Bank gerichteten überwei-
sungsauftrag aus; das Auftragsformular behändigte er jedoch seinem 
Gläubiger, der es dann bei Bedarf (Fälligkeit) seiner Bank zum 
Einzug von der Schuldnerbank einreichte. Allerdings ist hier eine neuer-
liche Funktionsübereinstimmung mit dem Rektascheck augenscheinlich. 

Da beim Lastschrifteinzug der Schuldner in irgendeiner Form und 
für einige Dauer seine Bank beauftragen muß, sein Konto auf die An-
forderung eines Dritten hin zu belasten, vermittelt sich überdies die 
Assoziation zu einem Dauerauftrag, bei dem lediglich die Fälligkeits-
überwachung von der Schuldnerbank auf den Gläubiger verlagert 
wurde6• Eine gewisse Erklärung für eine solche Herleitung des Last-
schriftverfahrens, das gelegentlich sogar als "Dauerauftrag" oder 
"Dauerabbuchungsverfahren" bezeichnet wurde, mag darin liegen, daß 
die Banken seinerzeit nicht selten die übernahme von "echten" Dauer-
aufträgen (im heute verstandenen Sinn) ablehnten, weil sie die Verant-
wortung der Fälligkeitsüberwachung, insbesondere an den hektischen 
Termintagen, nicht übernehmen wollten7• Bezeichnenderweise wurde 
denn auch anfänglich das Lastschriftverfahren gerade für das typische 
Verwendungsgebiet des eigentlichen Dauerauftrages, nämlich die 
"regelmäßig wiederkehrenden, gleichartigen Zahlungen" des Schuld-
ners (wie Zinsen, Miete, Pacht), als die ideale Einzugsform propagiert8 • 

Die kurze Retrospektive zeigt, daß sich die Entstehung des Lastschrift-
verfahrens als Sonderform des Einzuges exakt nicht festlegen läßt. Es 
trägt Elemente sowohl des Wechsel- und Scheckeinzuges in sich als 
auch der einfachen überweisung und läßt sich daher mit Fug als ein 
"Mittelding" zwischen beiden bezeichnen9• Diese ambivalente Herkunft 
des Lastschriftverfahrens kommt nicht zuletzt in seinen beiden früher 
gebräuchlichen Benennungen zum Ausdruck: entweder als ,,(reine) Ein-
ziehung" oder synonym als "rückläufige überweisung"lO. 

5 aaO. S. 47. 
6 Vgl. W. O. Schoele, S. 49; o. Schoele, ZuB 29, 77. 
7 O. Schoele, ZV 20, 155. 
8 o. Schoele, ZuB 33, 285; ders. Zahlungsverkehr, S. 33; daß dem keineswegs 

so ist, s. u. § 3 I. 1.1. 
9 So O. Schoele, ZuB 33, 285; auch Engel, S. 1. 
10 s. etwa W. o. Schoele, S. 49; O. Schoele, ZV 20,153; ders., Zahlungsverkehr, 

S.30. 
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Als eine solche Mischform dürfte das Lastschriftverfahren in seinen 
Grundzügen von Anfang an neben den beiden anderen Zahlungsformen 
bzw. als Modifikation derselben bestanden haben. Nur allmählich und 
parallel zur allgemeinen, erst heute zu einem gewissen Abschluß ge-
kommenen Spezialisierung der Zahlungstechniken, hat dann die Ab-
grenzung zwischen Überweisung, Wechsel und Scheck einerseits und 
Lastschrift andererseits eine feste Kontur gewonnen. Da das Lastschrift-
verfahren notwendig ein reines Giralverfahren ist - Schuldner und 
Gläubiger müssen ein Girokonto unterhalten - war seine Verbreitung, 
anders als beim Wechsel und auch mehr noch als beim Scheck und der 
Überweisung, streng verknüpft mit dem Ausbau des Gironetzes und 
der Unterhaltung von Girokonten durch breite Bevölkerungsschichten. 
Seine erste Ausprägung als eigenständige Zahlungsform dürfte es daher 
in Deutschland - etwa parallel mit der Ausweitung des Scheckver-
kehrs nach anglo-amerikanischem Muster (wenn auch zunächst nicht 
in demselben Umfange) - zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfahren 
habent1 . Mit Recht weist allerdings Otto Schoele darauf hin12, daß 
bereits jede Belastung eines Kundenkontos mit Zinsen, Gebühren und 
Auslagen durch die kontoführende Stelle eine vereinfachte Form des 
Lastschrifteinzuges darstellt. Eine solche Einziehung dürfte es seit Ein-
führung des Girokontos gegeben haben. 

Die erste in nennenswertem Umfange betriebene und systematisch 
zu Vereinfachungszwecken eingesetzte Verwendung des Lastschrift-
verfahrens erfolgte durch die Reichsbank im Verkehr mit den staat-
lichen Behörden untereinander. Jenes anscheinend schon vor der Jahr-
hundertwende praktizierte Verfahren ermöglichte es den nachgeord-
neten Staatsbehörden, bei der Reichsbank und ihren Außenstellen unter 
Benutzung besonderer Formulare die Überweisung von Buchgeld zu 
verlangen aus dem Guthaben, das von ihren vorgeschalteten Zentral-
behörden bei der Reichsbank unterhalten wurde13• Mit anderen Kunden 
führte die Reichsbank solche rückläufigen Überweisungen jedoch nicht 
- auch später nicht - durch. Indessen wurde dieses Verfahren bereits 
vor dem ersten Weltkrieg recht zahlreich von anderen Behörden bzw. 
öffentlich-rechtlichen Unternehmen, nunmehr im Verkehr mit dem Pu-
blikum, kopiert. Vor allem Steuern sowie sonstige öffentliche Abgaben 
und Gebühren wurden jetzt vielfach auf diese Weise eingezogen. Insbe-
sondere die öffentliche bzw. öffentlich-rechtlich beliehene Versorgungs-
wirtschaft bediente sich dieses Verfahrens14• Dieser vergleichsweise 

11 Dazu O. Schoele, Zahlungsverkehr, S. 31; ders. ZV 20, 154; Baumbach! 
Lauterbach, WG u. ScheckG, Ein!. Scheckrecht, Rdz. 1 ff. 

12 Zahlungsverkehr, S. 3l. 
13 Dazu i. e. O. Schoele, Zahlungsverkehr, S. 47 f.; ders., ZuB 33, 286. 
14 O. Schoele, ZuB 33, 286; ders. ZV 20,154; beispielhaft auch der Bericht 
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